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In Deutschland wie in den übrigen EU-Mitglied-
staaten wird die zweite Runde des Emissions-
handels vorbereitet. Über hundert Vertreter aus
der Energiewirtschaft trafen sich Anfang März
im Bonner Umweltministerium, um über den
neuen Nationalen Allokationsplan zu diskutie-
ren. Hält der Emissionshandel, was er ve rs p r i c h t ?
EUROSOLAR hatte bereits 2001 bei Aufnahme
des Emissionshandels in das Regelwerk des
Kyoto-Protokolls die Kampagne „Unsere Luft
ist keine Ware“ gestartet. Der folgende Artikel
gibt einige kritische Anmerkungen, ein Jahr
nach Start der ersten Handelsperiode.

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hat sich die
Europäische Union zu einer Reduktion ihrer
Tr e i b h a u s gase um 8 % von 1990 bis 2012 

ve rpflichtet – ein angesichts des geg e n w ä rtigen 
Tempos des Klimawandels äußerst bescheidenes
Vorhaben.

Wie soll nun dieses Ziel erreicht werden? Während
auf der Ebene der Mitgliedstaaten nationale Klima-
schutzpläne entwickelt werden, mit denen die ein-
zelnen EU-Staaten ihren spezif ischen Beitrag 
zum EU-Gesamtziel von 8 % leisten, ist seit dem
01. Januar 2005 der Emissionshandel das gemein-
same EU-weite Instrument des Klimaschutzes.

Ihm wird zentrale Bedeutung für die Rolle der EU
als Motor des weltweiten Klimaschutzes zugemes-
sen, nicht zuletzt, da er weltweit das mit Abstand
größte Emissionshandelssystem in Gang setzen
soll.

W i e  f u n k t i o n i e r t  d e r  e u ro p ä i s c h e
E m i s s i o n s h a n d e l ?

Einer bestimmten Anzahl von Industrieanlagen
wird dabei in einem eingegrenzten Zeitraum eine
bestimmte Menge von Emissionen als Obergrenze
aufgelegt. Staatliche Stellen - z.B. in Deutschland
die beim Umwe l t bundesamt angesiedelte Emis-
sionshandelsstelle (DEHSt) -  geben dann eine die-
sem „Deckel“ entsprechende Menge von Emis-
sionsrechten, sogenannte Zertifikate, an die Unter-
nehmen aus und kontrollieren deren Emissionen.
Für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, muss
ein Zert i fikat abgegeben werden. Drohen die
Emissionen einer Anlage die Obergrenze zu über-
schreiten, muss der Betreiber Emissionsminderun-
gen in der Anlage veranlassen oder alternativ von
anderen Betreibern deren unverbrauchte Zertifika-
te aufkaufen. Kommt es dennoch zu Überschrei-
tungen, werden in der ersten Handelsperiode Straf-
zahlungen von 40 € pro Tonne CO2 fällig.

V O N JÖ R G MÜ H L E N H O F F

Handeln statt Emiss i o n s h a n d e l !
Vor der zweiten Runde des europäischen Emissionshandels

betroffene Anlagen Emissionsrechte
Europäische Union 11.400 6,6 Mrd. t CO2

Deutschland 11.849 0,5  Mrd. t CO2

davon RWE 0,13 Mrd. t CO2

Betroffene Anlagen und auszugebene Emissionsrechte
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Nach dem deutschen Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetz (TEHG) von 2004 und der EU-Richtli-
nie zum Emissionshandel (2003/87/EG) unterlie-
gen Kraftwerke mit einer Feuerungswärmeleistung
von mehr als 20 MW sowie Industrieanlagen aus
den Bereichen der Eisen- und Stahlproduktion, des
Bergbaus, der Zementherstellung, der Papier- und
Zellstoffindustrie, der Ziegel- und Keramikindu-
strie u.a. dem Emissionshandelssystem. Zwei Drit-
tel aller Anlagen und 81 % der Emissionen sind
Kraftwerken zur Energieerzeugung zuzurechnen.
Empfänger der größten einzelnen Emissionsbe-
rechtigung ist ein rheinisches Braunko h l e k r a f t-
werk, das über 86 Mio. t CO2 ausstoßen darf, die
kleinste Anlage erhält Zertifikate für nur 12 t CO2.

Wie viele Emissionsrechte welche Industrieanlage
erhält, regelt ein Nationaler Allokationsplan (NA P ) ,
der wiederum von der EU-Kommission genehmigt
werden muss. Nach der ersten Handelsperiode von
2005 bis 2007 werden zurzeit in den Mitgliedstaa-
ten die Pläne für die zweite Handelsperiode von
2008 bis 2012 erarbeitet, meist von den Umwelt-
ministerien und unter Druck der großen Energie-
ko n z e rne und der energ i e i n t e n s iven Industrie.
Dabei kann nicht von radikalen Einschnitten bei den
Emissionen gesprochen werden. Beispiel Deutsch-
land: Bis 2012 soll der durchschnittliche jährliche
Ausstoß der betroffenen Anlagen der Energiewirt-
schaft und Industrie auf 495 Mio. t CO2 gesenkt
werden - eine Minderung um lediglich 10 Mio. t
CO2 gegenüber dem Durchschnittswert von 2002.
Noch im November 2000 hatte die deutsche Indu-
strie eine freiwillige Selbstverpflichtung abgege-
ben, nach der sie bis 2010 den Ausstoß von Ko h l e n-
d i oxid um 45 Mio. t gegenüber 1998 senken wollte. 

Der Anreiz zu Emissionsreduktionen entfällt natür-
lich, wenn die Obergrenze so großzügig angelegt
ist, dass ein Überschreiten höchst unwahrschein-
lich bleibt. In der ersten Handelsperiode des Emis-
sionshandels müssen die betroffenen deutschen
Anlagenbetreiber ihre Emissionen lediglich um 0,4
% verringern. Es überrascht daher nicht, dass sich
die Anreize zum Einsparen von Emissionen in
Grenzen halten.

K o s t e n lo s ,  ab e r  n i c h t  u m s o n s t . . .

Grundidee des Emissionshandels ist die Annahme,
dass durch das Inwert-Setzen von bisher kostenlo-
sen Gütern wie sauberer Luft sich ein Preis für
deren Verbrauch auf einem künstlichen Markt bil-
det. Durch gezielte Verknappung könne ein Anreiz
zu einem sparsameren Verbrauch fossiler Energie-
träger geschaffen werden, und damit zu einer Ver-
m i n d e rung der Tr e i b h a u s gas-Emissionen. Das
Instrument des Emissionshandels garantiere dabei,
dass Emissionsreduktionen immer dort erfolgen
würden, wo sie zu den geringsten Kosten durchge-
führt werden könnten – schließlich würden Anla-
genbetreiber am Markt selbstverständlich die
jeweils kostengünstigsten Zertifikate wählen.

Mit der Einführung der Obergrenzen für ihre 
C O2-Emissionen müssen die betroffenen Unter-
nehmen in der EU jedoch keinen Preis für ihre lau-
fenden Emissionen zahlen. Auch bei Inbetriebnah-
me eines neuen fossilen Kraftwerks müssen Betrei-
ber keine zusätzlichen Zertifikate erwerben. Die
nationalen Allokationspläne teilen den einzelnen
Anlagen ihre Emissionsberechtigungen kostenlos
zu. Zusätzliche Kosten entstehen den Betreibern
infolge des Emissionshandels nur beim Erwerb 
von zusätzlichen Zertifikaten, welche jene Emis-
sionen ausgleichen, die über die Obergrenze hin-
ausgehen. Die Berechtigungen für den Grundstock
täglicher Emissionen wurden ja bereits vom Staat
geschenkt. Theoretisch könnte dieser laut EU-
Richtlinie zwar bis zu 5 % der Zertifikate verstei-
gern - de facto ist das bisher jedoch nicht umge-
setzt worden.

E i n l ad u n g  z u m  N i c h t s t u n :  
D e r  N a t i o n a le  A l lo k a t i o n s p l a n
( N A P )

Wie werden nun die Obergrenzen eingehalten?
Betreiber erreichen die geringen Emissionsreduk-
tionen oftmals durch ohnehin bereits geplante
Investitionen in effizientere Kraftwerkstechniken
oder teilweise Stilllegungen.



26 SOLARZEITALTER 1 2006

C O 2- Ve r m e i d u n g s k o st e n  
Ve rg le i c h  E m i s s i o n s h a n d e l  -  W i n d e n e rg i e

Am Ende der ersten Verpflichtungsperiode (2007) sollen durch den Emissionshandel gegenüber dem
Referenzzeitraum maximal 6,2 Mio. t CO2 vermieden werden, wovon auf die Energiewirtschaft, die
im Wesentlichen den Stromsektor umfasst, rund 4,9 Mio. t CO2/a entfallen. Werden die Mehrkosten
von 5,7 Mrd. € im Jahr auf diese Menge umgerechnet, ergeben sich Vermeidungskosten von 1.160 €/t
CO2:

5,7 Mrd. €/a
4,9 Mio. t CO2/a

= 1.160 €/t CO2

Windenergie vermeidet in Deutschland nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts vom Januar
2005 etwa 0,856 kg CO2 je eingespeister Kilowattstunde. Werden Mehrkosten von maximal 0,04
€/kWh zugrunde gelegt (maximale EEG-Vergütung von 0,0853 €/kWh abzüglich Großhandelspreis
von ca. 0,045 €, exklusive Preiseffekt des Emissionshandels), so ergeben sich Vermeidungskosten
von maximal 46,7 €/t CO2:

0,856 kg CO2/kWh = 0,04 €
1 t CO2 = 46,7 €

Eine vergleichende Studie des niederländischen Instituts ECN beziffert die Strompreissteigerungen
durch Einpreisung der Zertifikate auf durchschnittlich 6 bis 12 ?/MWh in Frankreich, den Niederlan-
den, Belgien und Deutschland. Mit Steigerungen von bis zu 19 ?/MWh steht Deutschland an der
Spitze. Die Strompreise sind demnach seit Einführung des Emissionshandels in der ersten Jahres-
hälfte 2005 um 13 % bis 39 % gestiegen. Ralf Bischof (BWE)   

Das Emissionshandelssystem bietet Anlagenbetrei-
bern zudem vielfältige Möglichkeiten, auch ohne
gru n d l egende Umstru k t u r i e rung ihrer fossilen
Energieversorgung unter den Emissionsgrenzen zu
bleiben. So können sich Emissionen einfach aus
dem Geltungsbereich einer Anlage „ve r f l ü c h t i-
gen“, z.B. über buchhalterische Tricks, Übertra-
gungen an Tochterunternehmen oder Outsourcing
von bestimmten emissionsintensiven Untern e h-
mensteilen, wie Umweltverbände im Fall der Bayer
AG vo rrechnen. Diese hat ihren CO2- A u s s t o ß
angeblich um 60 % verringert, während die Pro-
duktionskette jedoch praktisch unverändert bleibt. 

Die kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten
auf der Basis historischer Emissionen (sog .
„Grandfathering“) belohnt zusätzlich die großen
Emittenten: Wer im Referenzzeitraum von 2000
bis 2002 viel ausgestoßen hat, erhält auch viele

Emissionsrechte. Auch eigene Produktionsprogno-
sen konnten zur Berechnung der Zuteilungsmenge
herangezogen werden: Betreiber geben selbst eine
Prognose über die Auslastung ihrer Anlage in der
Zukunft ab. Sie „blähen“ ihre erwarteten Bilanzen
auf und erhalten entsprechend höhere Mengen von
Z e rt i fikaten. Die Gesamtmenge der Zert i fi k a t e
erhöht sich dadurch nicht, so dass jenen Betrei-
bern, denen eine Zuteilung auf Basis einer zukünf-
tigen Auslastung nicht möglich ist, durchschnitt-
lich entsprechend weniger Zert i fikate zugeteilt
werden können. Zur weiteren Optimierung der
Zuteilungskriterien ihrer Anlagen konnten Betrei-
ber jedoch auch Vergleichswerte anderer Anlagen
zugrunde legen (sog. „Benchmarking“).

Dieses große Maß an Flexibilität wird verstärkt
durch zahlreiche Ausnahmeregelungen. Sonderzu-
teilungen von Emissionsrechten gibt es z.B. Betrei

H A N D E L N  S TA T T  E M I S S I O N S H A N D E L
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ber, die über stillgelegte Atomkraftwerke verfügen.
Zuschläge gibt es auch für die so genannte „Early
Action“. Das sind frühere Emissionsminderungen,
die von bestimmten Betreibern in den 90er Jahren
durch Investitionen in neue Kraftwerke in der ehe-
maligen DDR geleistet wurden. Wer damals maro-
de Kraftwerke modernisiert hat, darf jetzt mehr
emittieren.

Auch können „Härtefälle“ geltend gemacht wer-
den: War ein Kraftwerk im Referenzzeitraum teil-
weise wegen Reparatur abgeschaltet und weist es
nun überproportional hohe Emissionen auf, kön-
nen diese ebenfalls berechnet und berücksichtigt
werden. Äußerst großzügig ist die Regelung für
neue oder Ersatz-Kraftwerke: Neuanlagen erhalten
eine feste Zuteilung von Emissionsrechten über 14
bzw. 18 Jahre, um der Energiewirtschaft Investi-
tionssicherheit zu garantieren. Die fossile Energie-
wirtschaft und die Industrie dürfen praktisch „gra-
tis“ emittieren. Das Emissionshandelssystem bietet
ihr gleichzeitig große Schlupflöcher und macht es
B e t r e i b e rn leicht, ihr Budget nicht zu stark zu
überschreiten. 

E m i s s i o n s h a n d e l  l ä s s t  d i e
S t ro m p re i s e  k l e t t e r n

Wenn die fossile Energ i ew i rtschaft nun „gr a t i s “
und beinahe ungehemmt we i t e rmachen darf,
wa rum wird der Emissionshandel dann für die
massiven Steigerungen des Strompreises verant-
wortlich gemacht? 

Um rund 1,1 ct/kWh stieg der Großhandelspreis in
Deutschland seit Einführung des Emissionshandels
Anfang 2005: Energiekonzerne wie RWE berech-
nen den theoretischen Kaufpreis von Zertifikaten
für die Gesamtemissionen ihrer Anlagen und schla-
gen diesen dann auf ihre Grenzkosten auf, d.h. die
Marktpreise, die für den Erwerb von Emissions-
rechten theoretisch zu zahlen wären, werden in die
A b gabepreise für Strom eingepreist. Bei einem
Nettostromverbrauch von ca. 529 Mrd. kWh verur-
sacht dieser Aufschlag, die sog. Einpreisung,

Mehrkosten für Stromverbraucher von insgesamt
rund 5,7 Mrd. € im Jahr. Im Verlauf des Jahres
2005 ist der Strompreis für Unternehmen nach
A n gaben des Großabnehmerverbandes VIK vo n
etwa 33 €/MWh auf über 43 €/MWh gestiegen. 

N i c h t  j e d e  k l a g e n d e  B r a n c h e  
le i d e t  a u c h

E n e rg i e i n t e n s ive Großverbraucher wie z.B. die
Aluminiumindustrie sind nun doppelt belastet: Sie
haben mit massiv steigenden Strompreisen der gro-
ßen Energ i eve r s o rger zu kämpfen und müssen
gleichzeitig selbst die Emissionsgrenzen beachten. 

Beim lauten Klagen von Energ i ew i rtschaft und
Industrie über die Belastungen des Emissionshan-
dels muss daher differenziert werden: Die Einprei-
sung der Kosten für Zertifikate sorgt bei der Ener-
giewirtschaft für satte Reingewinne, während der
Betrieb energieintensiver Industrieanlagen schnell
unrentabel werden kann, da ihre prozessbedingten
Emissionen schwerer zu reduzieren bzw. auszula-
gern sind und sie auch nicht über einen großen
Kraftwerkspark mit vielfältigen Optionen zur Ein-
sparung verfügen.

Beide, sowohl Energ i ew i rtschaft als auch Indu-
strie, geben selbstverständlich die zusätzlichen
Kosten an den Endverbraucher weiter. Doch erge-
ben sich für die Betreiber von Industrieanlagen
Nachteile im internationalen Wettbewerb - dessen
Druck die Energiewirtschaft nicht ausgesetzt ist.
Ein weiteres Handicap gegenüber der Energiewirt-
schaft ist die elastische Nachfrage, auf die die
Industrie reagieren und daher oft stärker schwan-
kende Emissionen flexibel „ausbalancieren“ muss.
Ein Blick auf die Transaktionskosten genügt: Der
Aufwand je eingesparte Tonne CO2 beläuft sich
laut Studie des Berliner EEFA-Instituts in der
Energiewirtschaft, im Bergbau, in der Zement- und
Chemischen Industrie auf lediglich 5 ct bis 15 ct.
In den Sektoren Ernährung, Ziegel- und Keramik-
industrie entstehen dagegen Kosten von 2 € bis
3,20 € je vermiedener Tonne CO2.
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O p p o r t u n i t ä t s ko s t e n

Auf den ersten Blick erscheint das Einpreisen
kostenloser Zert i fikate schlicht dreist und unlo-
gisch - wie können Stromkonzerne einfach Kosten
weitergeben, die ihnen nie entstanden sind?

RWE wies in Bonn auch darauf hin, dass die Ein-
preisung der kostenlos erhaltenen Zertifikate juri-
stisch korrekt sei. Die so genannten Opportunitäts-
kosten werden üblicherweise in jede Preiskalkula-
tion einbezogen. Opport u n i t ä t s kosten sind jene
Kosten, die dadurch entstehen, dass Möglichkeiten
zur maximalen Ressourcennutzung nicht wahrge-
nommen werden. Im Falle von RWE könnten ja
auch alle Zertifikate für den Betrieb eines Braun-
ko h l e k r a f t werks verkauft werden und somit zur
Kostendeckung beitragen. Verkauft RWE seine
Zertifikate nicht, entgehen dem Konzern schließ-
lich Einnahmen - die im Umkehrschluss wieder auf
den Strompreis umgelegt werden.

Unter Wettbewerbsbedingungen würde der Markt-
preis eigentlich von den Grenzkosten bestimmt,
d.h. von den Kosten, die je nach Kraftwerkstyp und
Lastzeiten gedeckt werden müssen, damit der
Betrieb der Anlage überhaupt rentabel ist. Erlau-
ben kann sich die Energiewirtschaft das Einpreisen
nur, weil sie es einfach alle so machen - und im
S t r o m großhandel die Ko n k u rrenz fehlt, die die
dreiste Preiserhöhung unterbieten könnte.

Der pauschale Aufschlag der fiktiven Kosten für
Zertifikate sorgt so für zusätzliche Reingewinne,
die so genannten „Windfall Profits“, und macht
gleichzeitig auch den Betrieb jener Kraftwe r ke
eher rentabel, die z.B. zu Grundlastzeiten verhält-
nismäßig teure Produktionskosten aufweisen.

E-ON rechtfertigt sich für seine Preiserhöhungen:
Die Einpreisung schaffe erst den gew ü n s c h t e n
E ffekt, dass über Preissteigerungen Emissionen
teurer und Energieeffizienz bzw. emissionsärmere
Energieträger attraktiver werden. Das mag für End-
verbraucher und industrielle Großabnehmer stim-

men, nur nicht für die Energiewirtschaft selbst: Da
die Windfall Profits die möglichen Kosteneinspa-
rungen gegenüber einem geringfügig we n i g e r
e m i s s i o n s i n t e n s iven Gas-Kraftwerk übersteigen,
werden sowohl Weiterbetrieb als auch Investitionen
in neue Kohlekraftwerke wieder attraktiver. Von
dem angeblichen Investitionsanreiz durch den
Emissionshandel für neue energieeffiziente Kraft-
werke kann keine Rede mehr sein.

N A P  2 :  K e i n e  A u s s i c h t  a u f  
R e v i s i o n

Das Bundeskartellamt hat bereits mit Bußgeldan-
drohungen auf die Praxis des Einpreisens der
kostenlos ausgegebenen Zertifikate durch RWE &
Co. reagiert. Bisherige Befürworter des Emissions-
handels mit kostenloser Allokation aus den For-
schungsinstituten, Verbänden und Parteien plädie-
ren jetzt für ein Anziehen der Daumenschrauben
gegenüber der Energiewirtschaft: Wenn sich die
Konzerne die kostenlosen Emissionsrechte einfach
von den Verbrauchern bezahlen lassen, dann soll-
ten sie in Zukunft auch für ihre Emissionsrechte
zahlen - was jedoch keine Preissenkungen zur
Folge haben dürfte.

Ein fundamentaler Umbau des Emissionshandels
ist trotz der neuerlichen Ko n z e rnschelte jedoch
unwahrscheinlich: Nach Vorgabe der EU-Richtli-
nie ist auch im zweiten Nationalen Allokationsplan
die Versteigerung von maximal 10% der zuzutei-
lenden Zertifikate vorgesehen. Bei der Veranstal-
tung des Bundesumweltministeriums traute sich
der Ministeriumsvertreter jedoch kaum, das Wort
„Auktion“ auch nur in den Mund zu nehmen,
schließlich bedeute dies weitere Wettbewerbsnach-
teile für die Betroffenen.

RWE bezeichnet die Versteigerung als „zu büro-
kratisch“. Aus Sicht des Ko n z e rns sind ke i n e
grundlegenden Änderungen beim zweiten Natio-
nalen Allokationsplan nötig. Beim „Weiter so“
wird es voraussichtlich auch bleiben. Im NAP 2
könnte nun auf das „Grandfathering“ und die
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Eigenprognose als Grundlage für die Zuteilung der
Emissionsrechte verzichtet werden. Stattdessen ist
ein „Benchmarking“ nach einem sektorspezifi-
schen Richtwert von 365 - 750 g CO2/kWh im
Gespräch. Die Sonderzuteilungen für Early Action,
Stilllegungen, Kraft-Wärme-Kopplung, prozessbe-
dingte Emissionen, AKW-Stilllegungen, und viele
andere mehr bleiben jedoch erhalten. Wahrschein-
lich ist auch die Einführung von sektorspezifischen
O b e rgrenzen, durch die die energ i e i n t e n s ive n
Industriebranchen in ihrer Gesamtheit we n i g e r
stark belastet würden.

Der energieintensiven Industrie soll, so ein Vor-
schlag des Ministeriumsvertreters, mit Stromliefer-
ve rträgen zu günstigen Sonderkonditionen, d.h.
staatlich verordneten Marktverzerrungen, aus der
Preisfalle geholfen werden.

B ü ro k ra t i s c h  u n d  i n t r a n s p a re n t

Die beschriebenen rechtlichen Grundlagen und
A u s n a h m e r egeln hinsichtlich der Zuteilung vo n
Emissionsrechten werden auch im NAP 2 für
Intransparenz und Willkür sorgen. In ihrer Kom-
plexität sind sie nur noch von Experten zu über-
blicken. Selbst der Vertreter des Bundesumweltmi-
nisteriums sprach in Bonn angesichts von derzeit
58 verschiedenen Regelkombinationen von einer
„Regelinflation“, die das Emissionshandelssystem
„unberechenbar“ mache. Betreiber berichteten
vom umfangreichen administrativen Aufwand bei
einfachen Zuteilungen von Zertifikaten oder bei
der Handhabung ihrer Emissions-Konten. Über
100 Mitarbeiter der Deutsche Emissionshandels-
stelle (DEHSt) sind mit der Verwaltung und Kon-
trolle der betroffenen Anlagen beschäftigt.

Arbeit schafft der Emissionshandel außerdem für
Verifizierer und Zertifizierer sowie für speziali-
s i e rte Anwälte: 830 Widersprüche sind in der
ersten Handelsperiode gegen 1849 Zuteilungsbe-
scheide von Emissionsrechten erhoben wo r d e n .
590 Widersprüche wurden gegen Kostenbescheide
bei Überschreiten der Obergrenzen erhoben. Ein

gutes Dutzend Verordnungen und Gesetze der Bun-
des- und EU-Ebene regelt mehr oder weniger gut
aufeinander abgestimmt zur Zeit den Emissions-
handel in Deutschland. Durch die geplante Ver-
knüpfung mit den flex i blen Mechanismen des
Kyoto-Protokolls (CDM, JI) wird der Rechtsbe-
stand noch umfa n greicher  und ko m p l i z i e rt e r,
zumal zurzeit im europäischen Emissionshandels-
system auch nur CO2 reduziert wird, nicht aber die
übrigen fünf Treibhausgase, die vom Kyoto-Proto-
koll erfasst werden. 

Während für große Emittenten der Energ i ew i rt-
schaft die Beteiligung am Emissionshandel durch-
aus attraktiv ist und es multinationalen Konzernen
wie RWE und E.ON leicht fällt, entsprechende per-
sonelle und finanzielle Kapazitäten bereitzustellen,
sind kleinere Unternehmen vom Reg e lwerk des
Emissionshandels oft völlig überfordert. Häufi g
müssen externe Berater in Anspruch genommen
werden. Der im Verhältnis zur Anlagengröße rela-
tiv hohe administrative Aufwand lässt die Transak-
tionskosten der betroffenen Industrie weiter steigen
und vertieft die Kluft zur Energiewirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass
sich ein Konflikt von Energ i ew i rtschaft ve r s u s
Industrie bzw. großer Betreiber versus kleiner
Betreiber entwickelt. Branchenumfragen belegen
die verhältnismäßig große Zustimmung der Ener-
giewirtschaft zum Emissionshandel bei gleichzeiti-
ger Ablehnung durch die Industrie (vgl. Buchbe-
sprechung „Emissionshandel: Erste Erfa h ru n g e n
deutscher Unternehmen“).

Die energieintensive Industrie sieht sich damit als
Opfer immenser Gewinnverlagerungen. Der VIK
hatte im August 2005 aufgrund der Praxis der Ein-
preisung bereits Beschwerde beim Bundeskartell-
amt eingereicht. Unternehmen der Aluminiumin-
dustrie haben das Bundesverfassungsgericht ange-
rufen. Auch hinsichtlich der tatsächlichen Emis-
sionsminderungen fühlt man sich gegenüber der
E n e rg i ew i rtschaft ungerecht behandelt: W ä h r e n d
die Energiewirtschaft ihre Emissionen von 1999
bis 2004 um 31 Mio. t CO2 gesteigert hat, sind die
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Emissionen der Industrie um 7 Mio. t zurück-
gegangen.

We n i g  H a n d e l ,  h o h e  P re i s e

Durch die schwachen „Deckel“ und die umfangrei-
chen Verrechnungsmöglichkeiten bleibt der Bedarf
an Zertifikaten gering. So praktizieren nur ca. 10
% der betroffenen 4.000 Unternehmen in der EU
überhaupt einen Austausch von Zert i fikaten im
Rahmen des Emissionshandels. Nur rund 150
Akteure aus der EU, überwiegend große Energie-
ko n z e rne, sind an den Emissionshandelsbörsen
aktiv. Die große Mehrheit der betroffenen Anlagen-
betreiber reduziert „intern“, verschiebt Reduktio-
nen auf die zweite Handelsperiode oder muss dank
u m fa n greicher A u s n a h m e r egelungen überhaupt
nicht handeln. Im Rahmen des europäischen Emis-
sionshandelssystem werden zwar zahlreiche Akti-
vitäten entfaltet – im seltensten Fall wird jedoch
gehandelt. Der Begr i ff des Emissionsve rga b e s y-
stems scheint daher für das derzeitige System
eigentlich zutreffender zu sein.

Die Preise für CO2- Z e rt i fikate im europäischen
Emissionshandel sind dennoch schnell von 10 €

auf knapp unter 30 € gestiegen. Da nur wenige
große Energiekonzerne aktiv Zertifikate handeln,
bleibt die Liquidität des Marktes sehr einge-
schränkt. Durch die so genannte Stilllegungsregel
wird ein zusätzlicher Anreiz zum „Bunkern“ von
zugeteilten Zertifikaten erzeugt: Wenn Emissionen
einer Anlage während der ersten Handelsperiode
unter 60 % der durchschnittlichen Emissionen der
Vorjahre liegen - was ja eigentlich aus Sicht des
Klimaschutzes höchst erfreulich wäre - müssen
Betreiber ihre Emissionsrechte wieder zurückge-
ben. Auch die Möglichkeit, Zertifikate in die zwei-
te Handelsperiode zu übertragen, führt zu einer
systemimmanenten Verknappung des Angebots an
Zertifikaten.

Dass der Emissionshandel überhaupt nicht in
Schwung kommt, kann auch darin begründet lie-
gen, dass insbesondere die energieintensive Indu-

strie insgeheim weiter auf eine völlige Einstellung
des Emissionshandels hofft und die Funktionsfä-
higkeit des Systems gezielt unterminiert. Von die-
ser künstlichen Verknappung profi t i e rt jedoch
w i e d e rum die Energ i ew i rtschaft, die selbstve r s t ä n d-
lich bevorzugt Kosten von 30 € statt 10 € je Zertifi-
kat einpreist. Tatsächliche Minderungskosten wer-
den von mehreren Studien (CO2ncept, Ecofys)
allerdings auf weniger als 10 €/t CO2 beziffert.

M a r k t i n s t r u m e n t e  s i n d  d i e  
A n t w o r t ,  a b e r  w a s  w a r  n o c h  d i e
Fr a g e ?

Die Erfahrungen der ersten zwölf Monate des EU-
Emissionshandels lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

1. Der Aufwand für die Einführung und
Umsetzung des Emissionshandels steht in
keinem Verhältnis zum tatsächlichen Ergeb-
nis der Emissionsminderung. 

Der Ausstoß von Treibhausgasen kann durch den
weiteren Ausbau Erneuerbarer Energien zu einem
Bruchteil der Kosten um ein Vielfaches gesteigert
werden. So wurden allein durch den Zubau von
Anlagen im Rahmen des Ern e u e r b a r e - E n e rg i e n -
Gesetzes in Deutschland zwischen 2000 und 2004
rund 25 Mio. t CO2 vermieden. Ob Energiewirt-
schaft und Industrie bis 2012 das Reduktionsziel
des Emissionshandels von 10 t wirklich erreichen
werden, bleibt zu bezweifeln. Vielmehr zementie-
ren die Zuschläge sowie Sonderr egelungen für
neue Kraftwerke neue Emissionen über Jahrzehnte,
wodurch die Erfüllung der Kyoto-Ziele gefährdet
wird. Was als effizientestes Instrument des Klima-
schutzes angepriesen wurde, entpuppt sich als
bürokratische Planwirtschaft. Die Umsetzung des
Emissionshandelssystems ist gleichzeitig mit
umfangreichen Marktverzerrungen verbunden.

2. Die derzeitige Praxis des Emissionshan-
dels pervertiert das Anliegen des Klima-
schutzes.

H A N D E L N  S TA T T  E M I S S I O N S H A N D E L
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H A N D E L N  S TA T T  E M I S S I O N S H A N D E L  

Angesichts der Gewinne aus der Einpreisung der
Opportunitätskosten und der umfangreichen Emis-
sionsrechte für eventuelle Neuanlagen ist es nicht
vermessen, das derzeit gültige Emissionshandels-
system in Deutschland als das wohl umfangreich-
ste Förderprogramm für neue Kohlekraftwerke zu
bezeichnen. Endverbraucher und Industrie leisten
eine milliardenschwere Umlagefi n a n z i e rung für
die geplanten Kraftwerksinvestitionen der großen
Energiekonzerne. Bei einem angenommenen Zerti-
fikatepreis von 21 € pro Tonne CO2 belaufen sich
die staatlichen Subventionen in Form von kostenlo-
sen Emissionsrechten für Betreiber in Deutschland
auf insgesamt 10,5 Mrd. € pro Jahr. Der Emissions-
handel bestätigt die Dominanz der großen Energie-
konzerne und unterstützt diese gegenüber kleine-
ren Marktteilnehmern. 

Die unter massiven Strompreissteigerungen leiden-
de energ i e i n t e n s ive Industrie wiederum macht
Emissionshandel und Klimaschutz als „Jobkiller“
verantwortlich.

3. Der Emissionshandel nimmt dem Klima-
schutz in der Energ i ewirtschaft jegliche
Dynamik.

Das Modell des Emissionshandels suggeriert, Kli-
maschutz von oben herab in kleinen Prozentschrit-
ten verordnen zu können. Emissionsreduktionen
werden in Zukunft ebenso mühsam gegen die
Anlagenbetreiber durchzusetzen sein wie auf der
Ebene der Post-Kyoto-Verhandlungen, bei denen
nur wenige Staaten allenfalls nach langwierigen
Verhandlungen freiwillig zu einem minimalen Ver-
zicht auf ihre Emissionen bereit sind. 

Ist bei diesem Tempo wirklich zu erwarten, dass
mit Hilfe des Emissionshandels die notwendigen
Reduktionen von 80 % bis Mitte des Jahrhunderts
erreicht werden können? Ist angesichts der herr-
schenden Machtverhältnisse im Energiesektor der
Weg des Verhandelns um prozentuale Fortschritte
Erfolg versprechend? Die Bürokratie und Intran-
sparenz des Emissionshandelssystems bietet viel-
mehr einen willkommenen Vorwand zum Nichts-

tun. Zu erwarten ist angesichts der Probleme des
Emissionshandels der konsequente Ruf der Indu-
strie nach weiterer Selbstregulierung und freiwilli-
gen Selbstverpflichtungen im Bereich Klimaschutz
- ein weiterer Schritt zur Privatisierung der Klima-
politik.

H e r a u s fo rd e r u n g e n

Auf europäischer Ebene haben Wi s s e n s c h a f t l e r,
Umweltverbände und Akteure des Emissionshan-
dels die Petition „ARREST“ (A Real Review of the
Emissions Trading System, gleichzeitig englisch
„Aufhalten“) gestartet, die sich für eine grundle-
gende Revision des Emissionshandelssystems ein-
setzt. Zentrale Kritik ist die Behinderung des Aus-
baus Erneuerbarer Energien durch die Bevorzu-
gung emissionsstarker Unternehmen im Zuge des
Emissionshandels.

Wenn ein Emissionshandelssystem wirklich Anrei-
ze zum Handeln für den Klimaschutz bieten soll,
ist eine konsequente Durchsetzung mit strengen
Obergrenzen und ohne kostenlose Emissionsrechte
notwendig: So haben sieben US-Bundesstaaten ein
eigenes Emissionshandelssystem eingerichtet, in
dem grundsätzlich für neue Kraftwe r ke Zert i fi -
kate hinzugekauft und Emissionen um 20 % redu-
ziert werden müssen. Sinnvoll wäre eine Fortfüh-
rung des Emissionshandels unter diesen Bedingun-
gen nur, wenn auch der Flugverkehr als am stärk-
sten steigender Emissionssektor mit einbezog e n
wird.

Dem Klimaschutz wäre bereits gedient, wenn Sub-
ventionen für fossile Energieträger endlich abge-
baut würden. Ordnungsrechtliche Modelle wie ein
a u s g eweitetes To p - R u n n e r- P r ogramm mit festen
Vorgaben für Effizienzstandards (vgl. SZA 1/05)
würden den notwendigen Strukturwandel hin zu
E rneuerbaren Energien dynamisch flankieren. 
Der Emissionshandel ist auf diesem Weg zurzeit
ein Hindernis, das nicht länger akzeptiert werden
darf.




